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I .  B E K A N N T M A C H U N G E N
Deichschau 2023
Gemäß	§	94	Abs.	7	Wassergesetz	für	das	Land	Sachsen-Anhalt	
(WG	LSA)	führt	der	Landesbetrieb	für	Hochwasserschutz	und	
Wasserwirtschaft	(LHW)	Sachsen-Anhalt	die	diesjährige	Deich-

schau	an	der	Weißen	Elster	im	Bereich	der	Gemeinde	Elsteraue	
an	folgenden	Terminen	durch:

Deichabschnitt Datum Uhrzeit Treffpunkt

Predel 22.03.2023 09.00	Uhr Schöpfwerk	Predel

Profen 22.03.2023 10.15	Uhr Profen	Eisberg

Hydrierwerk	Zeitz 22.03.2023 11.00	Uhr Bahnübergang	Wasserwerk

Bornitz 27.03.2023 09.00	Uhr Brücke	L193	Bornitz

Ostrau,	Göbitz 27.03.2023 10.15	Uhr Parkplatz	an	der	Straßenbrücke	über	die	Weiße	Elster	in	Ostrau

Jeder	Bürger	und	Interessierte	hat	die	Möglichkeit	auf	eigene	
Gefahr	und	Kosten	an	der	Deichschau	teilzunehmen.	

Eigentümer	und	Anlieger	haben	entlang	der	Deiche	die	Wege	
für	die	Durchführung	der	Schau	freizuhalten	sowie	Vorsorge	
hinsichtlich	des	ungehinderten	Betretens	des	Grundstücks	zu	
gewährleiten.

 

Buchheim
Bürgermeister
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Leinenpflicht für Hundehalter in Sachsen-Anhalt auch außerhalb der Ortschaften
Nach	 der	 Gefahrenabwehrverordnung	 der	 Gemeinde	 Elste-
raue	 vom	10.12.2020	dürfen	Hunde	 im	Gemeindegebiet	au-
ßerhalb	befriedeten	Besitztums	nicht	unbeaufsichtigt	umher-
laufen.	Innerhalb	der	bebauten	Ortschaften,	auf	Straßen	und	
in	Anlagen	sind	Hunde,	unabhängig	von	ihrer	Größe,	von	auf-
sichtsfähigen	Personen	an	der	Leine	zu	führen	(Leinenzwang).

Während	der	Brut-und	Setzzeit,	welche	vom	01.	März	bis	zum	
15.	 Juli	 andauert,	 ist	 es	 nach	 §	 28	 Abs.	 2	 Landeswaldgesetz	
Sachsen-Anhalt	(LWaldG)	verboten,	Hunde	in	der	freien	Land-
schaft	(dies	gilt	neben	Wald-	und	Forstgebieten	auch	für	Felder	
und	Wiesen)	einschließlich	angrenzender	öffentlicher	Straßen	
unbeaufsichtigt	laufen	zu	lassen.	Hunde	sind	in	dieser	Zeit	an	
der	Leine	zu	führen.	Dies	gilt	nicht	für	 Jagd-,	Hüte-,	Blinden-,	
Polizei-	 und	 sonstige	 Diensthunde	 während	 ihres	 bestim-
mungsgemäßen	Einsatzes.

In	dieser	Zeit	bekommen	die	Wildtiere	ihren	Nachwuchs	und	
sind	besonders	störempfindlich.	Dies	erfordert	für	Hundehal-

ter	eine	besondere	Aufsichtspflicht.	Ziel ist es, insbesondere 
Bodenbrüter und Jungtiere vor freilaufenden Hunden zu 
schützen, deren Jagdtrieb eine Gefahr für trächtige Tiere 
und deren Nachwuchs darstellen kann.	Wer	sich	nicht	an	
die	 Anleinpflicht	 hält,	 begeht	 eine	 Ordnungswidrigkeit	 und	
muss	 mit	 einem	 Bußgeld	 rechnen.	 Das	 Jagdgesetz	 räumt	
dem	Jagdschutzberechtigten	in	§	31	Abs.	1	Nr.	2	Landesjagd-
gesetz	 Sachsen-Anhalt	 (LJagdG)	 sogar	 ein	 Tötungsrecht	 für	
Hunde	ein,	wenn	sich	diese	nicht	im	Einwirkungsbereich	ihres	
Halters	befinden.

Buchheim
Bürgermeister

I I .  I N F O R M A T I O N E N

Pressemitteilung des Burgenlandkreises 
Jugendschöffen gesucht

Für	die	Wahlperiode	01.01.2024	bis	31.12.2028	werden	Frauen	
und	Männer	aus	dem	Burgenlandkreis	gesucht,	die	als	Jugend-
schöffen	 an	 den	 Amtsgerichten	 Naumburg,	 Weißenfels	 und	
Zeitz	 tätig	werden	wollen.	Die	Kandidaten	 für	 das	 Ehrenamt	
des	Jugendschöffen	sollen	das	25.	Lebensjahr	vollendet	haben	
und	nicht	älter	als	70	Jahre	sein.

Interessierte	 Bürgerinnen	 und	 Bürger	 des	 Burgenlandkrei-
ses,	die	bereit	sind,	das	Amt	eines	ehrenamtlichen	Richters	für	
die	Dauer	 von	 fünf	 Jahren	 auszuüben,	wenden	 sich	 bis	 zum	
20.03.2023	 unter	 Angabe	 von	 Familienname,	 Geburtsname,	
Vorname,	Tag	und	Ort	der	Geburt,	Wohnanschrift	und	Beruf	
an	das	Jugendamt	des	Burgenlandkreises,	Schönburger	Stra-
ße	41,	06618	Naumburg.

Hintergrund: 
Die	 Amtsgerichte	 Naumburg,	 Zeitz	 und	Weißenfels	 nehmen	
die	Aufgaben	eines	Jugendgerichtes	wahr.	Nach	dem	Jugend-
gerichtsgesetz	sind	den	Jugendrichtern	ehrenamtliche	Richter,	
die	Jugendschöffen,	zur	Seite	gestellt.	Diese	Schöffen	werden	
für	die	Dauer	von	fünf	Geschäftsjahren	gewählt.
Zum	Amt	 eines	 Schöffen	 sollen	 nicht	 berufen	werden:	 Per-
sonen,	die	zur	Zeit	der	Aufstellung	der	Vorschlagsliste	nicht	
in	 der	 Gemeinde	 wohnen,	 Richter	 und	 Beamte	 der	 Staats-
anwaltschaft,	 Notare	 und	 Rechtsanwälte,	 gerichtliche	 Voll-
streckungsbeamte,	 hauptamtliche	 Bewährungshelfer	 und	
Gerichtshelfer,	Religionsdiener	und	Mitglieder	solcher	religi-
öser	Vereinigungen,	die	satzungsgemäß	zum	gemeinsamen	
Leben	verpflichtet	sind.
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Pressemitteilung des Burgenlandkreises 
Schonzeit zum Schutz der Tierwelt beginn – Schnittverbot für Gehölze ab 1. März

Die	Untere	Naturschutzbehörde	des	Burgenlandkreises	weist	
darauf	hin,	dass	zum	Schutz	wildlebender	Tiere	und	Pflanzen	
in	 der	 Zeit	 vom	1.	März	 bis	 zum	30.	 September	 eines	 jeden	
Jahres	 das	 Abschneiden	 oder	 die	 Beseitigung	 von	 Bäumen,	
Hecken,	lebenden	Zäunen,	Gebüschen	und	anderen	Gehölzen	
außerhalb	 des	Waldes	 gesetzlich	 nach	 §	 39	 des	 Bunddesna-
turschutzgesetztes	 verboten	 ist.	 Dieser	 Verbotszeitraum	 gilt	
ebenso	für	das	Zurückschneiden	von	Röhrichten.	Das	Umwelt-
amt	klärt	gern	telefonisch	über	die	wenigen	gesetzlichen	Aus-
nahmen	auf.	

Ganzjährig	zulässig	sind	schonende	Form-	und	Pflegeschnit-
te	zur	Beseitigung	des	einjährigen	Zuwachses	der	Pflanzen.	
Auch	 ein	 fachgerechter	Obstbaumschnitt	 bedarf	 keiner	 ge-
sonderten	 Genehmigung.	 Artenschutzrechtliche	 Belange	

sind	 jedoch	 auch	 bei	 Durchführung	 dieser	 Pflegeschnitte	
unbedingt	 zu	 beachten.	 Bei	 brütenden	 Vögeln	 sind	 Pflege-
schnitte	zu	unterlassen,	bis	die	Jungvögel	das	Nest	oder	die	
Bruthöhle	verlassen	haben.	
Eine	 Befreiung	 von	 dem	 Schnittverbot	 für	 Gehölze	 ist	 unter	
bestimmten	Bedingungen	möglich	 und	 bei	 der	Unteren	Na-
turschutzbehörde	des	Burgenlandkreises	schriftlich	zu	bean-
tragen.	Wer	entgegen	dieser	Schutzvorschriften	Gehölze	ab-
schneidet	oder	beseitigt,	handelt	ordnungswidrig.	Dies	kann	
mit	einer	Geldbuße	von	bis	zu	10.000,00	€	geahndet	werden.

Für	 Beratungen	 und	 Rückfragen	 steht	 das	 Umweltamt	 des	
Burgenlandkreises	unter	der	Tel.-Nr.	03443	272-376	oder	-374	
bzw.	unter	umweltamt@blk.de	zur	Verfügung.

Pressemitteilung des Burgenlandkreises 
Verbrennen von Gartenabfällen

Das	Umweltamt	des	Burgenlandkreises	 informiert,	dass	es	ab	
dem	01.	März	2023	in	Teilen	des	Burgenlandkreises	wieder	er-
laubt	ist,	pflanzliche	Gartenabfälle	auf	dem	eigenen	Grundstück	
zu	 verbrennen.	 Dabei	 sind	 sowohl	 die	 Verbrennungsverord-
nung	des	Burgenlandkreises	als	auch	der	Brandschutz	und	die	
Wetterlage	zu	beachten.	Dennoch bittet das Umweltamt die 
Bürgerinnen und Bürger dringend darum, auf die Verbren-
nung zu verzichten und diese Abfälle stattdessen auf dem 
eigenen Grundstück z. B. durch Kompostierung zu verwer-
ten oder in den 18 lokalen Annahmestellen abzugeben.	So-
mit	werden	nicht	nur	Rauch,	Qualm	und	Brandgeruch	vermie-
den,	sondern	es	kann	auch	ein	Beitrag	dazu	geleistet	werden,	
die	Luftqualität	zu	verbessern.	Außerdem	werden	die	abgege-
benen	 pflanzlichen	 Gartenabfälle	 sowohl	 zu	 qualitativ	 hoch-
wertigem	Kompost	weiterverarbeitet	als	auch	im	Kompostwerk	
Weißenfels	zur	Erzeugung	von	Strom	und	Wärme	genutzt.

Folgende	 Annahmestellen	 der	 Abfallwirtschaft	 Sachsen-Anhalt	
Süd	–	AöR	(AW	SAS	–	AöR)	bzw.	ihrer	Partner	stehen	zur	Verfügung:
 • die Wertstoffhöfe in Naumburg, Weißenfels und Zeitz 

(ganzjährig),	
 • das Kompostwerk Weißenfels und der Kompostplatz 

Nißma	(ganzjährig),
	 •	 13	saisonale	Annahmestellen in Freyburg, Bad Kösen, 

Eckartsberga, Hohenmölsen, Karsdorf, Kleinhelms-
dorf, Kulkwitz, Laucha an der Unstrut, Lützen, Punke-
witz, Roßleben, Saubach und Teuchern	für	Grün-	und	
Astschnitt. 

Für	private	Anlieferer	aus	dem	Burgenlandkreis	ist	die	Abga-
be	einer	Menge	von	maximal	1	m3	pro	Anlieferung	gebüh-
renfrei.	 Darüber	 hinaus	 gehende	Mengen	 sowie	Grün-	 und	
Astschnitt	von	Gewerbebetrieben	sind	gebührenpflichtig	und	
können	nur	im	Kompostwerk	Weißenfels,	auf	dem	Kompost-
platz	Nißma	oder	auf	dem	Grün-	und	Astschnittplatz	in	Frey-
burg	 (Unstrut)	 abgegeben	 werden.	 Annahmebedingungen	
sowie	Informationen	zur	Erreichbarkeit	der	Annahmestellen	
sind	 im	 aktuellen	 Abfallratgeber	 sowie	 auf	 www.awsas.de		
nachzulesen.

Überdies	wird	durch	die	AW	SAS	–	AöR	die	Möglichkeit	geboten,	
Grün-	und	Astschnitt	im	14-täglichen	Rhythmus	über	die	Bio-
tonne	oder	Zusatzbiotonne	im	Holsystem	entsorgen	zu	lassen.	
Allen	 Interessierten	 bietet	 die	 Übersicht	 „Entsorgungs-	 und	
Verwertungsweg	von	Grün-	und	Astschnitt“	auf	www.awsas.de		
(Rubrik	Abfallentsorgung,	Entsorgungs-	und	Verwertungswe-
ge)	 wissenswerte	 Informationen	 zur	Weiterverarbeitung	 der	
Gartenabfälle	im	Burgenlandkreis.

Die	pflanzlichen	Gartenabfälle	dürfen	jeweils	montags	bis	frei-
tags	von	9.00	bis	18.00	Uhr	und	samstags	von	9.00	bis	12.00	
Uhr	verbrannt	werden.	Eine	Verbrennung	an	Sonntagen	sowie	
an	gesetzlichen	Feiertagen	 ist	dagegen	nicht	zulässig.	Mitar-
beitende	des	Umweltamtes	des	Burgenlandkreises	werden	die	
Einhaltung	der	Vorschriften	durch	Kontrollen	vor	Ort	überwa-
chen.	 Festgestellte	 Verstöße	gegen	die	Anforderungen	 kann	
die	Behörde	als	Ordnungswidrigkeiten	ahnden.	
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Wer	dennoch	verbrennt,	sollte	die	Gartenabfälle	grundsätzlich	
vorher	komplett	umschichten,	um	kleinere	Tiere	wie	z.B.	Igel,	
Mäuse,	Vögel	und	Insekten,	die	die	Haufwerke	häufig	als	Un-
terschlupf	nutzen,	zu	vertreiben.	Ein	bloßes	Rütteln	am	Haufen	
reicht	dagegen	nicht	aus,	da	sich	die	Kleintiere	eher	völlig	ru-
hig	verhalten,	statt	zu	flüchten.

Die	 Verbrennungsverordnung	 des	 Burgenlandkreises,	 eine	
interaktive	Übersichtskarte,	wo	 verbrennen	erlaubt	 ist,	 und	

weitergehende	Informationen	zu	den	Standorten	aller	Grün-	
und	Astschnitt-Annahmestellen	können	über	die	Homepage	
des	Burgenlandkreises	 unter:	 https://www.burgenlandkreis.
de/de/abfallbeseitigung.html	 abgerufen	werden.	 Für	 Anfra-
gen,	 Hinweise	 und	 Beschwerden	 kann	 via	 Smartphone	 die	
mobile	Internetseite	http://umweltradar.blk.de	genutzt	wer-
den.	 Aber	 auch	 der	 direkte	 Kontakt	 zum	Umweltamt	 unter	
der	E-Mail-Adresse	umweltamt@blk.de	oder	der	Telefonnum-
mer 03443 / 372 241 ist möglich.


